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Osterferien sind vom 03.04.2023 - 15.04.2023 
           
09.04.2023 (Ostersonntag) 
 
10.04.2023 (Ostermontag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostergedicht 
 
Unterm Baum im grünen Gras 
sitzt ein kleiner Osterhas! 
Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 
macht ein Männchen, guckt hervor. 
Springt dann fort mit einem Satz 
und ein kleiner frecher Spatz 
schaut jetzt nach, was denn dort sei. 
Und was ist’s? Ein Osterei!  
 
Volksgut 

                 



ALLGEMEINES

Öffnungszeiten Rathaus

Montag bis Freitag     
08:00 Uhr – 12:30 Uhr

Donnerstag                 
14:00 Uhr – 17:00 Uhr

 

Öffnungszeiten Bücherei

Jeden Donnerstag
             von

14:00 – 17:00 Uhr

Seniorensprechstunde
Jeden Donnerstag von 14 – 17 Uhr

Auch telefonische Beratungen sind möglich.
Bitte vorab einen Telefontermin über das 

Rathaus unter 09257/942-11 vereinbaren.  

Adressen

Markt Zell im Fichtelgebirge
Bahnhofstraße 10, 95239 Zell im 

Fichtelgebirge
Tel. 09257 / 942-0, Fax 09257 / 942-92

Internet: www.markt-zell.de
E-Mail: info@markt-zell.de

Grundschule Zell im Fichtelgebirge
Schulstraße 4, 95239 Zell im Fichtelgebirge

Tel. 09257 / 338, Fax 09257 / 562
Internet: www.vszell.de

E-Mail: vs-zell@t-online.de

Telefon, Fax, E-Mail

Rathaus:
Tel.: 09257 / 942 – 0
Fax: 09257 / 942 – 92
Bürgermeister:
09257 / 942 – 10
horst.penzel@markt-zell.de
Vorzimmer Bürgermeister:
09257 / 942 – 11
jennifer.wagner@markt-zell.de
Geschäftsleiter:
09257/942 – 20
patrick.becher@markt-zell.de
Kämmerei:
09257 / 942 – 50 
anna-lena.hoesch@markt-zell.de
Gemeindliche Steuern:
09257 / 942 – 30 
theresa.nuernberger@markt-zell.de
Personal- und Bauamt:
09257 / 942 – 40
katrin.gruchot@markt-zell.de
Einwohnermeldeamt:
09257 / 942 – 31
udo.thiel@markt-zell.de
katrin.gruchot@markt-zell.de
Kasse:
09257 / 942 – 60
regina.petzet@markt-zell.de
Wasserwart:
09257 / 942 – 70
wasser@markt-zell.de
Klärwärter:
09257 / 942 – 70
abwasser@markt-zell.de
Bücherei:
09257 / 942 – 80
Gemeindebuecherei2@markt-zell.de
Bauhof:
Winholzstraße 4 a
09257 / 539
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Marktgemeinderat Zell im Fichtelgebirge

Die öffentlichen Sitzungen
des Marktgemeinderates Zell im 

Fichtelgebirge
finden i. d. R. am letzten Freitag 
eines Monats um 18:30 Uhr statt.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass im Infor-
mationsblatt lediglich der Wortlaut gefasster Markt-
gemeinderatsbeschlüsse sowie die Inhalte von 
Bekanntgaben und Anfragen veröffentlicht werden 
können. Die Wiedergabe sonstiger Sachverhalte ist 
dagegen nicht möglich. 

Sitzung des Marktgemeinderates
vom 24.02.23

TOP 1:
Genehmigung der Niederschriften der des Markt-
gemeinderates vom 27.01.2023, des Grund-
stücks- und Bauausschusses vom 09.02.2023 
sowie Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 
nichtöffentlichen Marktgemeinderatssitzung 
vom 27.01.2023
Gegen die Niederschriften der Sitzungen des Markt-
gemeinderates vom 27.01.2023 und des Grund-
stücks- und Bauausschusses vom 09.02.2023 wer-
den keine Einwendungen erhoben. Die Niederschrif-
ten gelten damit als genehmigt.
Schriftführer Becher gibt sodann folgende Beschlüs-
se aus der nichtöffentlichen Marktgemeinderatssit-
zung vom 27.01.2023 bekannt:
TOP 1: 
Straßensanierung Gemeindeverbindungsstraße 
nach und Ortsstraße in Oberhaid;
Auftragsvergabe Asphalt- und Erdarbeiten
Der Auftrag für die Asphalt- und Erdarbeiten zur 
Straßensanierung der Gemeindeverbindungsstraße 
nach und der Ortsstraße in Oberhaid wird entspre-

chend dem Angebot vom 18.01.2023 an die Firma 
W. Markgraf GmbH & Co. KG Bauunternehmung 
aus Bayreuth zum Angebotspreis von 202.351,87 € 
vergeben.
Abstimmung: 13 : 0
TOP 2: 
Generalsanierung Freibad Zell im Fichtelgebirge;
Nachtrag Heizung und Sanitär
Der Marktgemeinderat genehmigt für die Leistung 
Heizung und Sanitär der Generalsanierung des Frei-
bades den 2. Nachtrag der Firma Siegel Wärme & 
Wasser vom 22.12.2022 über 9.021,20 € netto.
Abstimmung: 13 : 0
TOP 4: 
Abwasserabgaben Markt Zell im Fichtelgebirge;
Prüfung der Einführung einheitlicher Abwasserbei-
träge und -gebühren
 
Der Marktgemeinderat beauftragt die Verwaltung, 
die Einführung einer einheitlichen Betrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung für das 
gesamte Gemeindegebiet zu prüfen.
Abstimmung: 12 : 0

TOP 2:
Bauanträge
Bauanträge liegen nicht vor.

TOP 3:
Benutzungs- und Gebührensatzung für den 
Wohnmobilstellplatz am Haidberg;
Beschlussfassung
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die Benutzungs- 
und Gebührensatzung für den Wohnmobilstell-
platz am Haidberg (Wohnmobilstellplatzsatzung 
– WoMoStS) in der Fassung des Entwurfes vom 
09.02.2023 als Satzung. Der Entwurf ist Bestandteil 
des Beschlusses und der Niederschrift beigefügt. 
Abstimmung: 13 : 0

TOP 4:
Landtags- und Bezirkswahl 2023;
Festsetzung des Erfrischungsgeldes der Wahl-
vorstände
Beschluss:
Für die Landtags- und Bezirkswahl 2023 wird den 
Mitgliedern der Wahlvorstände ein Erfrischungsgeld 
i. H. v. jeweils 50,00 € gewährt.
Abstimmung: 13 : 0
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TOP 5:
Bauleitplanung Stadt Weißenstadt
Beschluss:
Von einer Stellungnahme im Rahmen der Beteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur von der Stadt Wei-
ßenstadt beabsichtigten Änderung der Bebauungs-
pläne „Seeumgriff“ und „Sondergebiet Einzelhandel 
an der Kirchenlamitzer Straße“ wird abgesehen.
Abstimmung: 13 : 0

TOP 6:
Jahresrechnung 2022;
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen  
Ausgaben
Beschluss:
Die im Jahre 2022 angefallenen erheblichen über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben nach der Anlage 
werden genehmigt. Die Anlage wird Bestandteil der 
Niederschrift.
Abstimmung: 13 : 0

TOP 7:
Bekanntgaben und Anfragen
a) 1. Bürgermeister Penzel gibt einen kurzen Sach-
standsbericht zu den Bauarbeiten im Freibad.
b) 1. Bürgermeister Penzel berichtet zudem vom 
Baubeginn für den Mobilfunkmast am Haidberg. 
c) Gemeinderätin Rudolph informiert darüber, dass 
das Hinweisschild am Spielplatz Goethestraße kaum 
noch lesbar sei und ersetzt werden sollte. Gemein-
derat Sonntag führt dazu aus, dass dies dem Bauhof 
bereits bekannt wäre und zusammen mit dem Schild 
am Spielplatz Bahnhofstraße zum Austausch vorge-
sehen ist. 
d) Gemeinderätin Rudolph spricht sodann die Einla-
dung zur Eröffnung der Kunstausstellung in der al-
ten Arztpraxis im Rathaus am 12.03.2023 aus. 
e) Gemeinderat Matthias Bloß fragt an, ob die alten 
Spielgeräte im Freibad noch verwendet werden kön-
nen und wieder aufgestellt werden sollen. Gemein-
derat Sonntag erläutert, dass die Schaukel noch 
nutzbar wäre. Perspektivisch sollte aber über eine 
Neuanschaffung aus Metall nachgedacht werden. 
Von den beiden Federwippen sei eine wohl nicht 
mehr brauchbar. 1. Bürgermeister Penzel sichert 
zu, dass die Verwaltung die Kosten für eine neue 
Schaukel und neue Federwippen ermitteln werde. 
Gemeinderat Matthias Bloß regt an, dafür Mittel im 
Haushalt vorzusehen. Aus Sicht von Gemeinderätin 
Jakob sollten eher die vorhandenen Spielgeräte und 
der Volleyballplatz instand gesetzt werden. Neuan-
schaffungen könnten auch später noch erfolgen.

f)  Gemeinderat Matthias Bloß fragt nach, ob der 
Verwaltung bekannt sei, dass andere Kommunen, 
die an der letzten Bündelausschreibung für den 
Strombezug teilgenommen haben, rechtliche Schrit-
te gegen das Ausschreibungsergebnis prüfen wür-
den. 1. Bürgermeister Penzel verneint dies, sichert 
aber zu, Erkundigungen einzuholen.  

Jugendgemeinderat
Sitzung vom 03.03.23

TOP 1: 

Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit des Jugendgemeinderates 

Felix Hartbauer begrüßt alle anwesenden Mitglieder 
des Jugendgemeinderates Zell und stellt fest, dass 
das Gremium beschlussfähig ist. Lilli Penzel fehlt 
entschuldigt.

TOP 2: 

Zustimmung des letzten Sitzungsprotokolls

Die Niederschrift über die letzte Jugendgemeindera-
tsitzung vom 03.02.2023 wird vom Sprecher verle-
sen. Es wird kein Widerspruch gegen den Inhalt des 
Protokolls erhoben.

TOP 3: 

Wolkenstierer Dreikampf

Felix Hartbauer stellt den Entwurf des Plakates für 
den Wolkenstierer Dreikampf vor. Da keine Ände-
rungen vorgenommen werden, kann das Plakat in 
den nächsten Tagen zur Bewerbung der Veranstal-
tung veröffentlicht werden. Im Gremium werden die 
letzten Vorbereitungen abgesprochen und Aufgaben 
zugeteilt, unter anderem das Erstellen der Laufzet-
tel, die Organisation der Gewinnerpreise und die Ab-
holung der Eisstöcke in Straas.

TOP 4: 

Sonstiges

Es liegen keine weiteren Anträge vor.

Felix Hartbauer beendet die Sitzung um 19:00 Uhr.
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Benutzungs- und Gebührensatzung für den Wohnmobilstellplatz am Haidberg  
(Wohnmobilstellplatzsatzung – WoMoStS) 

vom 28.02.2023 
 

Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeord-
nung – GO) sowie der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Markt Zell im Fich-
telgebirge folgende Satzung: 

§ 1 
Art und Zweck der Einrichtung, Geltungsbereich 

1Der Wohnmobilstellplatz am Haidberg (im Folgenden Stellplatz genannt) wird vom Markt Zell im Fichtel-
gebirge für Reisende mit Wohnmobilen als öffentliche Einrichtung nach Art. 21 GO betrieben. 2Hierfür sind 
auf dem Grundstück Flurnummer 547/2 Gemarkung Zell im Fichtelgebirge (Haidbergstraße 28) durch ent-
sprechende Beschilderung festgelegte Teilbereiche des ebenfalls als öffentliche Einrichtung betriebenen 
Festplatzes ausgewiesen. 3Der genaue Standort ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Lageplan, der 
Bestandteil dieser Satzung ist. Diese Satzung gilt nur für den ausgewiesenen Bereich. 

§ 2 
Nutzung, Aufenthaltsdauer, Öffnungszeiten 

(1) 1Der Stellplatz darf nur zu touristischen Zwecken mit einem für den öffentlichen Verkehr zugelassenen 
Wohnmobil genutzt werden. 2Jegliche gewerbliche Tätigkeit auf dem Platz oder in den Fahrzeugen ist ver-
boten. 3Die Benutzung des Stellplatzes ist nicht zugelassen für Personen ohne festen Wohnsitz. 4Das Ab-
stellen von Wohnwagen (insbesondere Wohnanhänger, Caravan) und sonstigen Fahrzeugen (z.B. Pkw, 
Motorräder, Reisebusse, Lkw, Transporter) sowie das Aufbauen von Zelten sind nicht zugelassen. 

(2) Die maximale zusammenhängende Aufenthaltsdauer ist auf 7 Tage (Abrechnungszeiträume i.S.v. § 3 
Abs. 3 Satz 1) je Fahrzeug beschränkt. 

(3) 1Der Stellplatz ist regelmäßig in den Monaten April bis November eines Jahres geöffnet. 2Vorüberge-
hende Schließungen, z.B. für die Durchführung von Veranstaltungen oder Festen, können vom Betreiber 
angeordnet werden, ohne dass hieraus Ersatzansprüche gegen den Betreiber abgeleitet werden können. 

§ 3 
Benutzungsgebühr 

(1) Für die Nutzung des Stellplatzes wird eine Benutzungsgebühr auf Grundlage dieser Satzung erhoben.   

(2) 1Die Gebührenpflicht entsteht mit dem erstmaligen Befahren und Abstellen des Fahrzeuges auf dem 
Stellplatz. 2Gebührenpflichtig sind Halter und Fahrer des Fahrzeuges gesamtschuldnerisch. 3Die Benut-
zungsgebühr wird fahrzeugbezogen und unabhängig von der Anzahl mitreisender Personen erhoben. 4Sie 
begründet kein Recht auf Nutzung einer bestimmten Stellfläche.   

(3) 1Der Abrechnungszeitraum beträgt jeweils 24 Stunden. 2Er beginnt mit dem erstmaligen Befahren und 
Abstellen des Fahrzeuges auf dem Stellplatz oder bei Verlängerung nach Abs. 4 Satz 2 ab dem Ende des 
vorangegangenen Abrechnungszeitraums. 

(4) 1Die Benutzungsgebühr ist zu Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraumes fällig. 2Sie beträgt 7,00 € 
je angefangenem Abrechnungszeitraum und beinhaltet das Abstellen des Fahrzeuges sowie das Recht zur 
Nutzung der Versorgungssäulen. 3Sie kann im Voraus auch für mehrere aufeinanderfolgende Abrech-
nungszeiträume bis zur Höchstdauer nach § 2 Abs. 2 entrichtet werden. 4Die mehrfache Verlängerung des 
Aufenthaltes bis zur Höchstdauer nach § 2 Abs. 2 ist möglich.  

(5) 1Die Zahlung erfolgt in bar durch die vom Betreiber am Stellplatz über die Ausgabebox bereitgestellten 
Unterlagen mit Anmeldeformular, Parkkarte und Briefumschlag. 2Das Anmeldeformular ist vollständig aus-
gefüllt zusammen mit der Benutzungsgebühr für die beabsichtigte Aufenthaltsdauer in den Briefumschlag 
zu legen und anschließend in den Briefkasten am Sanitärgebäude zu werfen. 3Die ausgefüllte Parkkarte 
ist von außen jederzeit sichtbar hinter die Windschutzscheibe des Fahrzeuges zu legen. 4Die Weitergabe 
der Parkkarte an Dritte ist nicht gestattet.     

Markt Zell im Fichtelgebirge
Wohnmobilstellplatzsatzung 
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(6) Die Überwachung der Gebührenentrichtung erfolgt durch den Markt Zell im Fichtelgebirge oder vom 
ihm beauftragte Dritte. 

§ 4 
Nutzung der Versorgungssäulen 

(1) Die auf dem Stellplatz vorgehaltenen Versorgungssäulen dürfen nur nach Zahlung der Benutzungsge-
bühr genutzt werden.   

(2) Strom kann an den dafür vorgesehenen Ladestellen gegen eine durch Münzeinwurf im Voraus zu ent-
richtenden Gebühr von 1,00 € je kWh entnommen werden.  

(3) Frischwasser kann in den frostfreien Monaten an der dafür vorgesehenen Versorgungssäule gegen 
eine durch Münzeinwurf im Voraus zu entrichtende Gebühr von 1,00 € je 50 Liter entnommen werden. 

(4) 1Für die Entnahme von Strom und Frischwasser erfolgt keine Quittungserstellung über den Zahlbetrag. 
2Die Gebühren nicht genutzter Einheiten werden nicht erstattet. 

(5) 1Die Entsorgung von Grau-, Schmutz- und Fäkalwasser ist mit Entrichtung der Benutzungsgebühr nach 
§ 3 abgegolten. 2Grau-, Schmutz- und Fäkalwasser dürfen in den frostfreien Monaten nur über die dafür 
vorgesehenen Ausgüsse an der Wasserversorgungssäule entsorgt werden. 3Schmutz- und Fäkalwasser 
dürfen nicht in die Umwelt gelangen. 4Das Entsorgen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen 
Einrichtungen ist strafbar und wird geahndet. 

(6) Es besteht kein Anspruch auf jederzeitiges Funktionieren der Versorgungssäulen.  

§ 5 
Verhalten auf dem Stellplatz 

(1) 1Das Abstellen der Fahrzeuge hat platzsparend auf den dazu ausgewiesenen Flächen zu erfolgen. 2Die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit des Platzes liegt in der Pflicht aller Benutzenden. 3Alle 
Anlagen und Einrichtungen sind schonend und Ihrem Zweck entsprechend zu behandeln.  

(2) 1Besuchende haben den gesamten Stellplatz sauber zu halten, Lärmbelästigungen, etwa durch Tür-
schlagen, laute Musik oder Unterhaltungen zu vermeiden und Rücksicht auf Mitnutzende oder Anwoh-
nende zu nehmen. 2Während der Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist der Geräuschpegel auf mini-
male Lautstärke zu reduzieren.    

(3) 1Offenes Feuer und der Betrieb von Stromaggregaten sind nicht gestattet. 2Kochen und Grillen sind nur 
mit elektrischen oder gasbetriebenen Geräten oder Spirituskochern erlaubt.  

(4) 1Haustiere sind auf dem Stellplatz grundsätzlich erlaubt. 2Deren Hinterlassenschaften sind umgehend 
zu beseitigen. 3Für Hunde besteht eine generelle Leinenpflicht.   

(5) 1Der Stellplatz ist nach der Benutzung sauber zu verlassen. 2Müll ist vorschriftsmäßig zu entsorgen. 

(6) 1Auf dem Stellplatz gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). 2Er darf nur mit Schrittgeschwindigkeit 
befahren werden.  

§ 6 
Hausrecht, Anordnungen für den Einzelfall 

1Das Hausrecht wird vom Betreiber oder durch von ihm beauftragte Personen ausgeübt. 2Nutzende haben 
den Anweisungen der Bediensteten des Betreibers oder der beauftragten Personen umgehend Folge zu 
leisten. 3Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Anweisungen oder diese Wohnmobilstellplatzsatzung kön-
nen Betreiber oder von ihm beauftragte Personen Anordnungen für den Einzelfall erlassen, insbesondere 
Platzverweise erteilen. 4Die Nichtbeachtung eines rechtswirksam ausgesprochenen Platzverweises kann 
als Hausfriedensbruch strafrechtlich verfolgt werden.    

§ 7 
Haftung 

(1) 1Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. 2Nutzende 
haften dem Betreiber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jeden Schaden, der durch ihr 
schuldhaftes Verhalten eintritt.  

(2) 1Der Betreiber haftet Nutzende nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Versorgungseinrichtungen 
für Strom, Wasser und Abwasser entstehen sowie für Schäden, die durch Dritte verursacht werden. 2Im 
Übrigen haftet der Betreiber für Schäden nur, wenn ihm oder von ihm beauftragten Personen vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden nachgewiesen werden kann.  

(3) Der Winterdienst (Räumen und Streuen) ist auf dem Stellplatz eingeschränkt.  
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(6) Die Überwachung der Gebührenentrichtung erfolgt durch den Markt Zell im Fichtelgebirge oder vom 
ihm beauftragte Dritte. 

§ 4 
Nutzung der Versorgungssäulen 

(1) Die auf dem Stellplatz vorgehaltenen Versorgungssäulen dürfen nur nach Zahlung der Benutzungsge-
bühr genutzt werden.   

(2) Strom kann an den dafür vorgesehenen Ladestellen gegen eine durch Münzeinwurf im Voraus zu ent-
richtenden Gebühr von 1,00 € je kWh entnommen werden.  

(3) Frischwasser kann in den frostfreien Monaten an der dafür vorgesehenen Versorgungssäule gegen 
eine durch Münzeinwurf im Voraus zu entrichtende Gebühr von 1,00 € je 50 Liter entnommen werden. 

(4) 1Für die Entnahme von Strom und Frischwasser erfolgt keine Quittungserstellung über den Zahlbetrag. 
2Die Gebühren nicht genutzter Einheiten werden nicht erstattet. 

(5) 1Die Entsorgung von Grau-, Schmutz- und Fäkalwasser ist mit Entrichtung der Benutzungsgebühr nach 
§ 3 abgegolten. 2Grau-, Schmutz- und Fäkalwasser dürfen in den frostfreien Monaten nur über die dafür 
vorgesehenen Ausgüsse an der Wasserversorgungssäule entsorgt werden. 3Schmutz- und Fäkalwasser 
dürfen nicht in die Umwelt gelangen. 4Das Entsorgen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen 
Einrichtungen ist strafbar und wird geahndet. 

(6) Es besteht kein Anspruch auf jederzeitiges Funktionieren der Versorgungssäulen.  

§ 5 
Verhalten auf dem Stellplatz 

(1) 1Das Abstellen der Fahrzeuge hat platzsparend auf den dazu ausgewiesenen Flächen zu erfolgen. 2Die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit des Platzes liegt in der Pflicht aller Benutzenden. 3Alle 
Anlagen und Einrichtungen sind schonend und Ihrem Zweck entsprechend zu behandeln.  

(2) 1Besuchende haben den gesamten Stellplatz sauber zu halten, Lärmbelästigungen, etwa durch Tür-
schlagen, laute Musik oder Unterhaltungen zu vermeiden und Rücksicht auf Mitnutzende oder Anwoh-
nende zu nehmen. 2Während der Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist der Geräuschpegel auf mini-
male Lautstärke zu reduzieren.    

(3) 1Offenes Feuer und der Betrieb von Stromaggregaten sind nicht gestattet. 2Kochen und Grillen sind nur 
mit elektrischen oder gasbetriebenen Geräten oder Spirituskochern erlaubt.  

(4) 1Haustiere sind auf dem Stellplatz grundsätzlich erlaubt. 2Deren Hinterlassenschaften sind umgehend 
zu beseitigen. 3Für Hunde besteht eine generelle Leinenpflicht.   

(5) 1Der Stellplatz ist nach der Benutzung sauber zu verlassen. 2Müll ist vorschriftsmäßig zu entsorgen. 

(6) 1Auf dem Stellplatz gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). 2Er darf nur mit Schrittgeschwindigkeit 
befahren werden.  

§ 6 
Hausrecht, Anordnungen für den Einzelfall 

1Das Hausrecht wird vom Betreiber oder durch von ihm beauftragte Personen ausgeübt. 2Nutzende haben 
den Anweisungen der Bediensteten des Betreibers oder der beauftragten Personen umgehend Folge zu 
leisten. 3Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Anweisungen oder diese Wohnmobilstellplatzsatzung kön-
nen Betreiber oder von ihm beauftragte Personen Anordnungen für den Einzelfall erlassen, insbesondere 
Platzverweise erteilen. 4Die Nichtbeachtung eines rechtswirksam ausgesprochenen Platzverweises kann 
als Hausfriedensbruch strafrechtlich verfolgt werden.    

§ 7 
Haftung 

(1) 1Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. 2Nutzende 
haften dem Betreiber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jeden Schaden, der durch ihr 
schuldhaftes Verhalten eintritt.  

(2) 1Der Betreiber haftet Nutzende nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Versorgungseinrichtungen 
für Strom, Wasser und Abwasser entstehen sowie für Schäden, die durch Dritte verursacht werden. 2Im 
Übrigen haftet der Betreiber für Schäden nur, wenn ihm oder von ihm beauftragten Personen vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden nachgewiesen werden kann.  

(3) Der Winterdienst (Räumen und Streuen) ist auf dem Stellplatz eingeschränkt.  
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten, Zuwiderhandlungen 

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 den Stellplatz nicht für touristische Zwecke nutzt, 
2. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 4 nicht zugelassene Fahrzeuge abstellt, 
3. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 4 ein Zelt aufbaut, 
4. entgegen § 2 Abs. 2 die Höchstaufenthaltsdauer überschreitet, 
5. entgegen § 2 Abs. 3 den Stellplatz außerhalb der Öffnungszeiten oder während einer angeordne-

ten Schließung nutzt. 
6. entgegen § 3 die Benutzungsgebühr nicht oder nicht ordnungsgemäß entrichtet 
7. entgegen § 3 Abs. 5 Satz 4 die Parkkarte an Dritte weitergibt, 
8. entgegen § 4 Abs. 1 die Versorgungseinrichtungen ohne Zahlung der Benutzungsgebühr nutzt 
9. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 2 Grau-, Schmutz- und Fäkalwasser an anderer Stelle, als den vorgese-

henen Ausgüssen entsorgt, 
10. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 den Stellplatz nicht sauber hält oder verlässt, 
11. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 andere belästigt, stört oder die Nachtruhe nicht einhält, 
12. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 offenes Feuer entfacht oder Stromaggregate betreibt, 
13. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 2 Hinterlassenschaften mitgeführter Haustiere nicht beseitigt oder 
14. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 3 Hunde nicht anleint. 

2Ordnungswidrigkeiten können gem. Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO mit Geldbußen bis zu 2.500,00 € geahndet 
werden.  

(2) 1Kommen Nutzende Anordnungen im Einzelfall gem. § 6 Satz 3 nicht nach, ist der Betreiber berechtigt, 
die Räumung des Stellplatzes auf Kosten der Nutzenden vornehmen zu lassen. 2Nutzende bleiben auch in 
diesem Fall zur Zahlung der Benutzungsgebühr verpflichtet. 3Bereits im Voraus entrichtete Benutzungsge-
bühren für weitere Abrechnungszeiträume werden nicht erstattet. 

(3) 1Von Nutzenden, die die Benutzungsgebühr nach § 3 nicht oder nicht ordnungsgemäß entrichten, wird 
eine Nachlösegebühr i. H. v. 50,00 € für jeden nicht bezahlten Abrechnungszeitraum erhoben. 2Bei Nutzung 
der Versorgungseinrichtungen ohne Berechtigung gem. § 4 Abs. 1 wird die Nachlösegebühr ebenfalls er-
hoben.  

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Wohnmobilstellplatzsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Zell im Fichtelgebirge, 28.02.2023 
Markt Zell im Fichtelgebirge 
 
 
 
Horst Penzel 
Erster Bürgermeister     
 
 
  (Siegel) 
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Markt Zell im Fichtelgebirge
Landtags- und Bezirkswahl 2023

Landtags- und Bezirkswahl 2023
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht

Am 08.10.2023 finden sowohl die Landtags- als 
auch die Bezirkswahl statt. Dafür sucht der Markt 
Zell im Fichtelgebirge Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und grund-
sätzlich für diese Wahlen wahlberechtigt sein sowie 
ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde haben. 
Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, für 
die eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Inte-
ressierte Personen melden sich bitte mit folgenden 
Angaben

−	 Vor- und Zuname
−	 vollständige Anschrift
−	 Telefonnummer und
−	 E-Mailadresse (soweit vorhanden)

schriftlich beim Markt Zell im Fichtelgebirge, Bahn-
hofstraße 10, 95239 Zell im Fichtelgebirge oder per 
E-Mail unter info@markt-zell.de.

Bekanntmachung
Straßensanierung Oberhaid

Straßensanierung Oberhaid

In diesem Jahr werden die Gemeindeverbindungs-
straße nach Oberhaid zwischen dem Wiesenfest-
platz und dem Ortsausgang Richtung Kreisstraße 
HO 39 sowie die Ortsstraße zwischen den Anwesen 
Hausnummer 6 und 12 saniert. Die Gemeindever-
bindungsstraße erhält eine neue Deckschicht und 
die Ortsstraße wird erstmalig asphaltiert. Die Bau-
ausführung ist zwischen Ende April und Ende Ok-
tober vorgesehen, wobei die Arbeiten jedoch aller 
Voraussicht nach nicht den gesamten Zeitraum in 
An-spruch nehmen werden. Über den konkreten 
Baubeginn und die damit verbundenen Verkehrsein-
schränkungen werden wir rechtzeitig informieren.    

Markt Zell im Fichtelgebirge
Schöffenwahl 

Bekanntmachung zu den Schöffenwahlen für die 
Amtsperiode 2024 – 2028

In diesem Jahr finden die Wahlen der Schöffen für die 
Amtsperiode 2024 – 2028 statt. Momentan werden 
von den Gemeinden Vorschlaglisten erarbeitet, die 

im Anschluss an das Amtsgericht Hof (Schöffenwahl) 
zuzuleiten sind. In einer noch zu terminierenden 
Sitzung des beim Amtsgericht Hof eingerichteten, 
unabhängigen Wahlausschusses erfolgt dann aus 
diesen Vorschlaglisten die endgültige Wahl der 
Personen in das Schöffenamt. Die gewählten Perso-
nen werden vom Wahlausschuss eigenständig infor-
miert. In den Vorschlagslisten enthaltene Personen, 
die diese Information nicht bis Ende Dezember 2023 
erhalten haben, müssen davon ausgehen, nicht ge-
wählt worden zu sein. 

An der Übernahme des Schöffenamtes interessierte 
Zeller Bürgerinnen und Bürger können sich in der 
Gemeindeverwaltung für die Aufnahme in die Vor-
schlagslisten bewerben. Besondere formale Qualifi-
kationen sind hierfür nicht notwendig. Wenn Sie

−	 zu Beginn der Amtsperiode zwischen 25 und 70 
Jahren alt sind

−	 über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen
−	 Ihren Wohnsitz in Zell im Fichtelgebirge haben
−	 straffrei sind 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die hierfür zwin-
gend zu verwendenden Formulare können von un-
serer Homepage (Start > Aktuelles > Aktuelle Mel-
dungen) heruntergeladen oder in Papierform im Rat-
haus abgeholt werden. Die vollständig ausgefüllten 
und eigenhändig unterschriebenen Formulare ge-
ben Sie bitte im Rathaus ab.  

Für eine Bewerbung zur Schöffenwahl, die spätes-
tens am 17.04.2023 bei der Gemeindeverwaltung 
eingehen muss, verwenden Sie bitte das Formular 

Schöffenwahl23_Bewerbung_Aufnahme_Vor-
schlagsliste_Zell 

den Schöffenwahlen finden Sie im Internet unter 
www.schoeffenwahl2023.de, www.schoeffen-bay-
ern.de/ oder www.justiz.bayern.de/service/schoef-
fen. 

Zell im Fichtelgebirge, 16.03.2023
Markt Zell im Fichtelgebirge
Horst Penzel
1. Bürgermeister

Markt Zell im Fichtelgebirge

Die Vordrucke für die Einkommenssteuererklärung 
2022 sowie deren Vordrucke liegen im Rathaus 
(Einwohnermeldeamt, Zimmer 10) aus.
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Bayerisches Landesamt für Statistik
Mikrozensus 2023

Bitte geben Sie Auskunft: ‚Mikrozensus 2023‘ 
startet in Bayern - 60 000 Haushalte werden be-
fragt 

Geschulte Interviewerinnen und Interviewer des 
Bayerischen Landesamts für Statistik bitten Bürge-
rinnen und Bürger um Unterstützung und Mitarbeit 
bei der Erhebung

Seit 66 Jahren befragen geschulte Interviewerinnen 
und Interviewer der Statistischen Ämter im gesam-
ten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Be-
völkerung. Dahinter verbirgt sich der so genannte 
Mikrozensus. Das ist die größte jährliche Haushalts-
befragung in Deutschland. Sie liefert sehr wichtige 
Erkenntnisse für bedarfsgerechte Planungen und 
Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung, der 
Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Auch 
für die Wissenschaft ist die Erhebung eine bedeut-
same Datenquelle. 

Nach Angaben des Fachteams im Bayerischen 
Landesamts für Statistik in Fürth werden rund 60 
000 Haushalte im Freistaat im Laufe des Jahres 
befragt werden. Die geschulten Interviewerinnen 
und Interviewern haben den Auftrag, Fragen zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage zu stellen. Für 
den überwiegen-den Teil der Fragen besteht nach 
dem Mikrozensusgesetz eine Auskunfts-pflicht für 
die rund ein Prozent zufällig ausgewählten Haushal-
te Bayerns. 

Fürth. Im Jahr 2023 findet im Freistaat - wie im ge-
samten Bundesgebiet - wieder der Mikrozensus 
statt. Seit 1957 werden hierfür jährlich ein Prozent 
der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, 
Haushalt und Einkommen befragt. In dem jährlich 

wechselnden zusätzlichen Schwerpunkt steht die-
ses Jahr die Krankenversicherung im Mittelpunkt. 
Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebun-
gen. Erstens: das 

eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm. Zweitens 
die Arbeitskräfteerhebung der 

Europäischen Union. Es folgen als drittes und vier-
tes Element die europäische 

Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Le-
bensbedingungen sowie die Befragung der Euro-
päischen Union zur Nutzung von Informations- und 
Kommunikations-technologien in privaten Haushal-
ten. Entsprechend werden die teilnehmenden Haus-
halte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe 
ein anderes Fragenprogramm beantwortet. 

60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns 
werden befragt

Die Befragungen zum Mikrozensus 2023 finden 
ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bay-
ern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu 
befragen. Hierbei 

bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wel-
che Adressen für die Teilnahme ausgewählt werden. 
Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushal-
te in der Regel an vier Befragungen innerhalb von 
maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten wird 
per Post vor der eigentlichen Befragung ein Brief 
vom Bayerischen Landesamt für 

Statistik zugesandt. Darin werden sie über ihre Teil-
nahme am Mikrozensus informiert, verbunden mit 
einem Terminvorschlag für ein telefonisches Inter-
view. Für den 

überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht. 

Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte 
Planung und Entscheidung 

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Pla-
nungs- und Entscheidungshilfen für Politik, Verwal-
tung und Wirtschaft. So wird beispielsweise für eine 
bedarfsgerechte Förderung des Wohnungsbaus die 
Information benötigt, in wie vielen Haushalten je-
weils eine, zwei oder mehr Personen zusammenle-
ben. Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit 
darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus den 
Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen 
Union erhält. 

Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und 
Organisationen sowie Journalistinnen und Journa-
listen nutzen regelmäßig die Daten des Mikrozen-
sus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für 
Statistik veröffentlicht und stehen damit allen inter-
essierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlos-
sener Erhebungen unter: https://www.statistik.bay-
ern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
index.html

Markt Zell im Fichtelgebirge
Hallenbad

 
Das Hallenbad in der Grundschule Zell im Fichtelge-
birge bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Für even-
tuelle Änderungen verweisen wir auf unsere Home-
page www.markt-zell.de unter Aktuelles. 
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Markt Zell im Fichtelgebirge
Blumenbepflanzung

 
   
        Der Markt Zell im Fichtelgebirge bittet seine Einwohnerinnen und Einwohner, ihre
        Blumen anlässlich des 700-jährigen Jubiläumsjahres nach Möglichkeit in den
        Wappenfarben rot und weiß zu pflanzen. 

    Wir danken allen für die Mühe und die Pflege der Gärten, Balkonkästen, Grün-
        streifen und – flächen, Terrassen sowie Häuser und damit für den großen Beitrag, 
        unser Dorf ansehnlich und beheimatet zu gestalten. 

Bayern gegen Leukämie

Der Markt Zell im Fichtelgebirge ist Partner der Stif-
tungen Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) 
und dem Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen 
Roten Kreuzes (BRK).
Zu unseren Öffnungszeiten Mo – Fr von 8:00 bis 
12:30 Uhr und zusätzlich Do von 14:00 bis 17:00 
Uhr können Sie sich im Einwohnermeldeamt, Zi.Nr. 
10, Ihr Lebensretterset abholen. Alle Informationen 
zu dieser Aktion sind im beiliegenden Flyer des Le-
bensrettersets erklärt.
Helfen Sie mit – retten Sie Leben!

Bücherei
Markt Zell im Fichtelgebirge

 
Es sind wieder neue Bücher eingetroffen: 

Erwachsene

•	 Im Versteck von Sabine Thiesler
•	Murder Park von Jonas Winner
•	Der kleine Blumenladen am Meer von Rosanna Ley
•	Violas Versteck von Marc Raabe

Buchtipp:
Blaue Nächte von Rebekka Knoll
Klappentext:
Deutschland in den Sechzigern: Lotte und Emil 
sind noch Kinder, als sie sich ineinander verlieben. 
Doch als Lottes Familie fortzieht, verlieren sie sich 
aus den Augen. Jahre später begegnen sie sich im 

Tanzlokal Blue Nights wieder. 
Zwischen eng umschlunge-
nen Paaren in Bluejeans und 
Minikleidern versprechen sie 
sich, dass sie sich genau hier 
wiederfinden werden, sollten 
sich ihre Wege je erneut tren-
nen … 
Fünfzig Jahre später jobbt 
die junge Milena im Blue Nights. Eines Abends be-
gehrt ein alter Mann verzweifelt Einlass: Er behaup-
tet, dass auf der Tanzfläche jemand auf ihn warte. 
Milena weist ihn ab, doch seine Bitte lässt sie nicht 
los. Sie taucht ein in die Vergangenheit des Blue 
Nights – und stößt auf eine bewegende Liebesge-
schichte … 

Kinder

•	Wenn´s blinkt, dann stimmt´s!
•	Der bunte Spielplatz
•	Die drei !!! Rettet die Einhörner!  

2. Klasse Bücherhelden

Buchtipp:
Der Pudel trinkt Sprudel
Klappentext:
Ein Stier spielt Klavier und eine Ratte trägt Krawat-
te. Ganz schön verrückt, die tierische Wohngemein-
schaft! Lauter lustige Tiere leben zusammen unter 
einem Dach und reimen sich mit viel hintersinnigem 
Sprachwitz durch ihren Alltag: „Der Stier spielt Kla-
vier. Die Kuh hört nicht zu.“ Einfache Reime, die 
nicht nur kleinen Kindern großen Spaß machen, 
sondern auch den Erwachsenen, die sie vorlesen. 
Das Pappbilderbuch „Der Pudel trinkt Sprudel“ ver-
spricht Spaß und Lernen in einem, indem es Tiere in 
lustigen Situationen zeigt und großartige Reimpaare 
zaubert.  
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Bücherei
Zeller G‘schichtla

Im Stodl is net richtig!

In der Michberger Stross stond frieher a Stodl.
Mein Opa der Linken Nickl hot uns immer von un-
heimlichen Dingen, die sich dort zugetrogn ham,  er-
zählt.

Einmol wor es im Wertshaus doch später gworn als 
gedacht. Also wor es weit nach Mitternocht als er 
ham ging. Es wor stockdunkel und keine Menschen-
seel wor mehr unterwegs.
Schon von weitem hörte er es grolln und donnern. 
Er wollte nur schnell ham lafn ,aber auf der Heh der 
Scheina, schoss plötzlich a Feierkugel - funken-
sprieend hervor.
Der Nickl wor wie festgwurzlt und konnte kan Schritt 
mehr to. Die Feierkugel umkreiste derwal seine Ba.
Plötzlich schlug die Kirchturmuhr 1 MOL und der 
Spuk wor vorbei .
Der Nickl sauste so schnell in seine Ba trogn konn-
ten ham.
Nie mehr wor der Nickl zur Geisterstund unterwegs. 

Von Ina Turzyn

Zeller G‘schichtla
 
Zeller G‘schichtla 

Zum Abdruck für das Informationsblatt des Marktes 
Zell im Fichtelgebirge suchen wir lustige, in Dialekt 
geschriebene, spannende oder Fantasie-Geschich-
ten über Zell, Umgebung, Vereine, Landleben, usw. 
Auch Kinder können uns gerne ihre Geschichten 
einreichen. 

Falls Sie uns eine Geschichte zur Verfügung stellen 
möchten (bitte nicht anonym), dann senden Sie uns 
Ihre Geschichte an jennifer.wagner@markt-zell.de 
oder an gemeindebuecherei2@markt-zell.de. 

Danke an Ina Turzyn für die tolle Geschichte. Wir 
hoffen weitere tolle Geschichten zu bekommen. 
Gerne auch von Kindern, die uns gerne ihre Fanta-
siegeschichte zukommen lassen können. 

Polizeiinspektion Münchberg

Das Halten an einer engen / unübersichtlichen Stra-
ßenstelle ist gem. § 12/I StVO klar geregelt. Das ver-
botswidrige Halten / Parken ist mit einem Verwarn-
geld in Höhe von 35,- Euro bis 55,- Euro sanktioniert.
Sowohl Fahrzeuge im Winterdienst, Müllfahrzeuge 
als auch Rettungsfahrzeuge benötigen entspre-
chenden Raum, um die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung zu wahren. 
Das Abstellen eines Fahrzeuges an einer engen 
Stelle schafft eine erhebliche Gefahrenlage, die zum 
sofortigen Abschleppen berechtigt. 
Anwohner enger Straßen werden dazu aufgefor-
dert, ihr Fahrzeug in einer Garage oder ihrer Ein-
fahrt zu parken. Gleiches gilt für alle PKW-Halter! 
Sollten zukünftig Fahrzeuge eine Behinderung 
für oben genannte Institutionen darstellen, wer-
den diese von der Polizei abgeschleppt.

AST - Sammeltaxi

Das AST Münchberg verkehrt weiterhin täglich 
nach Fahrplan. Allerdings finden bis auf weite-
res die letzten Fahrten um 19 Uhr statt, da es der-
zeit keine Nachfrage nach späteren Fahrten gibt.

Landratsamt Hof

Autismus-Kompetenzzentrum Oberfranken 
gemeinnützige GmbH

Außensprechstunde

Die Außensprechstunde des Autismus-Kompetenz-
zentrum Oberfranken findet voraussichtlich am 
13. April 2023 im Landratsamt Hof statt. Im August 
findet keine Außensprechstunde statt.

Beratung für Menschen mit Autismus (auch ohne 
Diagnose), Eltern, Bezugspersonen und
Fachkräfte.

Ort:
Schaumbergstraße 14, 95032 Hof
Parkplätze sind vor dem Haus vorhanden.

Termin: 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung vorab.

Kontakt: 
Über Autkom Burgkunstadt
Telefon Nr.: 09572 - 609 66- 0
Frau Stefanie Stark, Dipl. Pädagogin (Univ.) oder 
Herr Rudolf Donath,
Dipl. Pädagoge (Univ.) vom Autkom Oberfranken 
beraten Sie gerne.
Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.

Für eventuelle Änderungen verweisen wir auf die 
Homepage: www.landkreis-hof.de 
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Volkshochschule

Telefon 09281-71450

Das Programmheft der Volkshochschule der Wald-
steingemeinden Sparneck, Weißdorf und Zell im 
Fichtelgebirge liegt in der Gemeinde aus.
Sie können das Programmheft auch unter www.vh-
shoferland.de aufrufen.

Naturpark Fichtelgebirge e.V.

Liebe Bewohner und Besucher  
des Fichtelgebirges,

im Naturpark Fichtelgebirge erwartet 
Sie ein umfassendes und abwechs-
lungsreiches Jahresprogramm. Lassen 
Sie sich ein auf unsere einzigartige 
Kulturlandschaft, die zahlreichen Tier- und Pflanzen-
arten Lebensraum bietet, auf ihre geologischen Be-
sonderheiten und historischen Schätze. Sie haben 
die Möglichkeit, sich hier zu erholen und auch auf 
Entdeckungstour zu gehen.
Mit unseren vielfältigen Angeboten möchten wir 
Gästen und Einheimischen den Blick öffnen für un-
sere Natur, Kultur und Geschichte. Viel Spaß Ihnen 
allen dabei!
Eine Bitte noch:  
Bei Veranstaltungen mit Anmeldung bitte recht-
zeitig, mindestens zwei Tage vorher, anmelden! 
Grundsätzlich sollten die Teilnehmer bei Wanderun-
gen, Führungen und Exkursionen gut zu Fuß sein, 
sich nicht überfordern, entsprechend der Witterung 
gekleidet sein und festes Schuhwerk tragen.

So erreichen Sie uns:

Naturpark Fichtelgebirge 
Geschäftsstelle: Landratsamt Wunsiedel 
Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 – 80 482
Vorsitzende:
Peter Berek, Landrat des Landkreises Wunsiedel
Florian Wiedemann, Landrat des Landkreises Bayreuth

Homepage-Adressen:
www.naturpark-fichtelgebirge.org 
www.pflanze-des-monats.de 
www.rotvieh-fichtelgebirge.de 
www.gartenschlaefer-oberfranken.de

E-Mail-Adressen:
info@naturpark-fichtelgebirge.org 
naturpark@landkreis-wunsiedel.de
Museumspädagogik, Infostellen: 
Karen Görner-Gütling, M.A. Landratsamt Bayreuth, 
Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth, Telefon 
0921/728-370 
karen.goerner-guetling@lra-bt.bayern.de

Hundesteuer

Der Markt Zell im Fichtelgebir-
ge weist aus gegebenem An-
lass darauf hin, dass nach der 
„Satzung für die Erhebung der 
Hundesteuer“ das Halten von 
Hunden anzeigepflichtig ist.
Auszug aus der Satzung:
§ 10
(1)  Wer einen über vier Mo-
nate alten, der Gemeinde noch 
nicht gemeldeten Hund hält, muss ihn unverzüglich 
der Gemeinde melden.
(2)  Der steuerpflichtige Hundehalter soll den Hund 
unverzüglich bei der Gemeinde abmelden, wenn er 
ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, oder wenn 
der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist.
(3)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerver-
günstigung weg oder ändern sie sich, so ist das der 
Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.“
Um entsprechende Beachtung wird gebeten.
An-, Ab- und Ummeldungen werden im Rathaus, 1. 
Stock, Zimmer 04 (Kasse), während der allgemei-
nen Geschäftsstunden entgegengenommen.
Vordrucke finden Sie auch auf unserer Homepage 
(www.markt-zell.de) unter Rathaus – Für unsere 
Bürger – Formulare und Anträge – Kasse – Meldung 
zur Hundesteuer.

Hundetoiletten

Der Markt Zell im Fichtelgebirge hat 
mehrere Hundetoilettenstationen 
aufgestellt. Jeder möchte saubere 
Straßen und Gehwege, deshalb 
bitten wir alle Hundebesitzer, den 
Kot ihres Hundes in einer der dafür 
vorgesehenen Stationen zu entsor-
gen. Diese komfortable Möglichkeit 
sollten Sie nutzen,  
  um Ärger und Probleme in der 
Nachbarschaft zu vermeiden. 
Auch bitten wir Sie, Ihren Vierbeiner nicht auf land-
wirtschaftliche Wiesen und Flächen „machen“ zu 
lassen, die Landwirte benötigen dieses Futter für 
ihre Tiere. 
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Hecken und Sträucher

Der Markt Zell im Fichtelgebirge weist darauf hin, 
dass Haus- und Grundstückseigentümer verpflich-
tet sind, überhängende Baumteile, Sträucher und 
Hecken so auszuschneiden, dass weder der Stra-
ßen- noch der Fußgängerverkehr durch überhän-
gende Äste behindert werden können. Für private 
Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass Äste 
und Zweige in die Gehwege nicht unter einer Höhe 
von 2,30 m und in die Fahrbahnen von Straßen nicht 
unter einer Höhe von 4,00 m hereinragen dürfen. 
Schon mancher Verkehrsunfall ist nur dadurch ent-
standen, weil Verkehrszeichen durch Hecken oder 
Äste verdeckt waren oder Fußgänger auf die Fahr-
bahn ausweichen mussten, weil die Benutzung des 
Gehsteigs unmöglich war. Haus- und Grundstücks-
eigentümer sollten bedenken, dass sie unter Um-
ständen bei einem eventuellen Unfall strafrechtlich 
mitverantwortlich gemacht werden können. 

Verbrennen von Gartenabfällen 

Verbrennen pflanzlicher Abfälle (Gartenabfälle) 
 
Die Bayerische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV) 
regelt die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen. 
Diese wurde 2017 geändert und gilt für die Land- 
und Forstwirtschaft, den Erwerbsgartenbau sowie 
sonstige Gärten. Den Inhalt der Verordnung finden 
Sie unter 
  
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/
BayPflAbfV/true 
  
Für Privatgärten und private Parkanlagen gilt dem-
nach Folgendes: 
  
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le (Innenbereich) dürfen Gartenabfälle generell nicht 
mehr verbrannt werden. Die zuständigen Ordnungs-
behörden haben keine Möglichkeit, Ausnahmen von 
diesem Verbot zuzulassen. 

Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile (Außenbereich) ist das Verbrennen von Garten-
abfällen unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

−	 nur auf dem Grundstück, auf dem sie angefallen 
sind

−	 nur Werktags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

−	 Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen durch Rauchentwicklung sowie ein Übergrei-
fen des Feuers über die Verbrennungsfläche hin-
aus sind zu verhindern 

−	 Einhaltung vorgeschriebener oder sonst zur 
Wahrung des Allgemeinwohls erforderlichen Ab-
stände zu Wohngebäuden, öffentlichen Verkehrs-
wegen, Waldrändern, Rainen, Hecken und sons-
tigen brandgefährdeten Gegenstände

−	 kein Feuer bei starkem Wind
−	 ständige Überwachung der Feuerstelle und Be-

reithaltung entsprechender Löschmittel
−	 die Feuerstelle ist so zu löschen, dass die Glut 

beim Verlassen, spätestes aber bei Einbruch der 
Dunkelheit erloschen ist

Nach diesen Vorgaben zulässige Feuer sind recht-
zeitig vorher bei der Gemeindeverwaltung (Ord-
nungsamt) anzuzeigen. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass Polizei und Feuerwehren über die In-
tegrierte Leitstelle informiert werden. Kommt es 
aufgrund der unterbliebenen Anzeige zu einer Feh-
lalarmierung der Feuerwehren, werden die dadurch 
entstanden Kosten bei der das Feuer abbrennenden 
Person in Rechnung gestellt.

Verstöße gegen die Regelungen der PflAbfV stellen 
Ordnungswidrigkeiten dar, die mit Geldbußen bis zu 
100.000 € geahndet werden können. Das Verbren-
nen anderer Abfälle kann sogar als Straftat verfolgt 
werden und eine Geld- oder Freiheitsstrafe nach 
sich ziehen. 

Nutzen Sie bitte die für Privathaushalte kostenlose 
Möglichkeit, Gartenabfälle im Wertstoffhof Münch-
berg oder der Kompostierungsanlage in Münchberg/
Solg entsorgen zu können. 

Markt Zell im Fichtelgebirge
Horst Penzel
1. Bürgermeister

Straßen und Wege

 Ab und zu treten Mängel oder Schäden an den ge-
meindlichen Einrichtungen auf. 

Dies können beispielhaft sein:
Fahrbahndecke, Radweg, Fußweg schadhaft 
Gully verschmutzt oder verstopft
Kanaldeckel locker oder klappert
Beschädigung an Spielplatzeinrichtungen
Straßenbeleuchtung ausgefallen (Straßenlaternen-
nummer angeben)
Straßeneinsicht versperrt
Überhängende Äste oder überwachsende Hecken
Wilde Müllkippe oder Autowracks etc.
Verkehrszeichen oder Straßenschild beschädigt/
fehlt
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Wenn Sie einen Missstand feststellen, bitten wir Sie 
hier um Mitteilung, um schneller reagieren zu kön-
nen. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns ganz 
herzlich. 

Bitte informieren Sie uns kurz unter 09257-9420.

Notrufnummern

Bayernwerk AG

Störungsnummer Strom:      T 09 41-28 00 33 66
Störungsnummer Gas:     T 09 41-28 00 33 55

Feuerwehr, Rettungsdienste und Notrufdienste

Feuerwehr
Rettungsdienst   

112
112

Polizei 110
Giftnotruf 089 19240
Giftnotruf Nürnberg 0911 3982451
ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117
zahnärztl. Notdienst 0921 761647
Frauennotruf Hochfranken 09281 77677
- Außenstelle Marktredwitz 09231 9713997
Kinder- u. Jugendtelefon 0800 111 0 333
Kirchliche Seelsorge 0800 111 0 111

0800 111 0 222
Elterntelefon 0800 111 0 550

Abfallzweckverband 
Stadt und Landkreis Hof

Wichtige Adressen und Telefonnummern:
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof, Kirch-
platz 10, 95028 Hof, Telefon 09281 / 7259 - 0
Internet: www.azv-hof.de
Abfallberatung:
Tel. 09281 / 7259 – 95
Umbestellung Müllbehälter:
Landkreis Hof: 09281 / 57 – 499

Wertstoffmobil:
Das Wertstoffmobil kommt voraussichtlich 
am Freitag, den 21.04.2023
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr nach 
Zell im Fichtelgebirge, Standort Bauhof 
Winholzstraße

Wichtiger Hinweis:
Das Abfuhrunternehmen Böhme ist bemüht, die auf-
gestellten Sammelcontainer (Wertstoffinseln) regel-
mäßig zu entleeren. Sollte es dennoch vorkommen, 
dass sie einen überfüllten Container bemerken, so 
rufen Sie bitte bei der Fa. Böhme GmbH (kosten-
lose Hotline 08002634632) an.
Weitere Informationen 
finden Sie im Abfallkalender des Landkreises Hof. 
Sollten Sie keinen Abfallkalender erhalten haben, 
beim Markt Zell im Fichtelgebirge im Einwohneramt 
können Sie sich kostenlos einen abholen. 
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter 
www.azv-hof.de

Öffentliche Wertstoff-Container 
sind aufgestellt:

Zell im Fichtelgebirge: 
Am Alten Bahnhof, Humboldtstraße, 

Seniorenhaus
Friedmannsdorf:

Feuerwehrgerätehaus
Grossenau:

Kriegerdenkmal
Mödlenreuth:

Milch-Häuschen
Großlosnitz:

Nähe Feuerwehrhaus

Wertstoffhof Münchberg
Mi: 10:00 – 12:30 Uhr u. 13:30 – 18:00 Uhr
Fr:  09:00 – 12:30 Uhr u. 13:30 – 17:00 Uhr
Sa:  08:00 – 12:00 Uhr

Das Angebot gilt für alle Landkreisbürger. Auch Bür-
ger aus Sparneck, Zell im Fichtelgebirge, Weißdorf, 
Ahornberg, Stammbach, Helmbrechts etc. kön-
nen ihre Wertstoffe zu den Zeiten am Wertstoffhof 
Münchberg anliefern. 
Was abgegeben werden kann und weitere Informa-
tionen finden Sie im Internet unter www.azv-hof.de.  
Für weitere Informationen erteilt die Abfallberatung 
des AZV Auskunft unter Tel. 09281/7259-95.
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Abfallzweckverband 
Stadt und Landkreis Hof

#wenigermüllimbetrieb - Wettbewerb für Betrie-
be aus dem Hofer Land 

Der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof 
(AZV) sucht für seinen Wettbewerb „#wenigermüll-
imbetrieb“ Best Practice-Beispiele von Betrieben 
aus dem Hofer Land zum Thema Nachhaltigkeit. 
Eingereicht werden können konkrete Beispiele zu 
Abfallvermeidung, Recycling und Ressourcenscho-
nung, die als Inspiration für andere Unternehmen 
dienen können. 
Unterstützt wird der Wettbewerb des AZV von der 
Wirtschaftsregion Hochfranken e.V., der IHK Ober-
franken und der HWK für Oberfranken. Die Vertreter 
dieser Institutionen starteten kürzlich zusammen mit 
der Oberbürgermeisterin und AZV-Verbandsvorsit-
zenden Eva Döhla offiziell den Wettbewerb. Dabei 
gaben sie auch ihre Erfahrungen aus dem eigenen 
Betrieb wieder: Christian Herpich, Vizepräsident der 
HWK betonte, dass ihm und seiner Frau die Müll-
vermeidung eine Herzensangelegenheit sei. So hat 
er sich dem Vytal-Mehrwegpoolsystem angeschlos-
sen und bereits 1751 Verpackungen eingespart. Er 
richtete auch einen Appell an die Bürgerinnen und 
Bürger solche Mehrwegsysteme zu nutzen. Micha-
el Bitzinger, Vizepräsident der IHK für Oberfranken 
sagte „Alles was in den Mülltonnen der Betriebe lan-
det, ist verlorener Gewinn“. Er legt in seiner Firma 
vor allem Wert auf einen geringen Papierverbrauch. 
Während deutschlandweit im Durchschnitt jeder Mit-
arbeiter am Tag 30 Seiten Papier druckt sind es bei 
der Fa. Bitzinger nur 1 Seite. Susanne Lang von der 
Wirtschaftsregion Oberfranken stellte ihre Taschen 
vor, die aus alten Tisch-Läufern und Stoffresten ge-
fertigt sind. 
Eva Döhla, Verbandsvorsitzende des AZV sieht 
gleich zwei positive Aspekte beim Wettbewerb. Zum 
einen wird durch den Wettbewerb sichtbar gemacht, 
was es bereits an Erfolgen hinsichtlich Nachhaltig-
keit in den Betrieben des Hofer Landes gibt, zum 
anderen werden Betriebe angeregt über das Thema 
nachzudenken und das ein oder andere Best Practi-
ce-Beispiel in ihrem Betrieb zu verwirklichen.   
Der AZV hofft auf eine große Resonanz bei den Be-
trieben. Die Bewerbung, so der AZV, sollte aussa-
gekräftige Fotos enthalten und eine kurze Beschrei-
bung mit Aspekten wie Mitarbeiterpartizipation, Er-
fahrungen, Einsparpotential etc. 
12 Beiträge werden am Ende ausgewählt und im 
Kalendarium des Abfallkalenders 2024 veröffentlicht 
(Auflage: 80.000 Stück). Jeder abgedruckte Beitrag 
wird mit 200 EUR honoriert. Alle Einsendungen wer-
den auf der Internetseite www.wenigermuellimhofer-

land.de vorgestellt sowie ausgewählte Beiträge zu-
sätzlich in den sozialen Medien veröffentlicht. Eine 
medienwirksame Preisverleihung sorgt für zusätzlichen 
Imagegewinn für die preistragenden Unternehmen. 
Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, Hand-
werksbetriebe, Hotels, Gaststätten, Lebensmittelge-
schäfte, Handel, soziale Einrichtungen, öffentliche 
Institutionen etc. aus Stadt und Landkreis Hof. Auch 
Privatpersonen, die ein Best Practice-Beispiel in Ab-
sprache mit ihrem Arbeitgeber beschreiben, können 
teilnehmen. 

Einsendeschluss ist der 31.08.2023. Weitere In-
formationen gibt es unter www.azv-hof.de oder 
per Telefon (09281/7259-16).
Die Beiträge können per Mail (info@azv-hof.de) 
oder im Original (Kirchplatz 10, 95028 Hof) beim 
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof 
eingereicht werden.

Freiwillige Feuerwehren

 
Feuerwehr Zell im Fichtelgebirge
15.04.2023 - 16:00 Uhr
P: Motorbetriebene Geräte, Pumpen, Stromerzeu-
ger (T. Wurzer)
30.04.2023 - 08:30 Uhr
P: Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz (Kdt) 

Feuerwehr Friedmannsdorf
16.04.2023 - 09:00 Uhr
P: Geräte prüfen u. auswintern, Hydranten prüfen, 
Funkübung (Kdt./Stellv.)
 
Feuerwehr Walpenreuth
30.04.2023 - 08:30 Uhr
P: Abnahme Leistungsabzeichen Wasser (Kdt.)
 
Feuerwehr Kleinlosnitz
16.04.2023 - 09:30 Uhr
P: Ortsbegehung Wasserentnahmestellen (Kdt./
Stellv.)
 
Feuerwehr Grossenau
06.04.2023 – 19.00 Uhr 
U: Knoten und Stiche (Kdt./Gf)
27.04.2023 – 19.00 Uhr 
P: Übung vom Hydranten (Kdt./Gf)
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Kinderfeuerwehr
Samstag, 15.04.2023
10 – 12 Uhr
Wir üben für die Kinderflamme…
im Feuerwehrgerätehaus Zell
Winholzstraße 4 

 
Jugendfeuerwehr 
Samstag, 01.04.2023
14:30 Uhr  Übung THL 
Freitag, 15.04.2023
14:30 Uhr  Gerätekunde

Schauen Sie doch bei uns mal 
rein:

www.ff-markt-zell.de

E-Mail:
feuerwehr@ff-markt-zell.de

BRK Bereitschaft Zell

BRK Bereitschaft Stammbach / Zell mit Jugend

Bereitschaftsleiter:
Thomas Wevelsiep, 0151 / 64628759

BRK –Bereitschaft
Stammbach/Zell

Kleiderkammer –Flohmarkt

Fritz-Müller-Str. 4a, 
95239 Zell im Fichtelgebirge

In der Kleiderannahmestelle der BRK-
Bereitschaft Stammbach/Zell können jeden 

Samstag nach Vereinbarung Spenden 
abgegeben werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Fam. Wevelsiep unter 09257-965888

Kleider und Sachspenden, Bettwäsche, 
Vorhänge, Plüschtiere, Spielwaren… werden 

gerne entgegengenommen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit die 
Altkleidersäcke im Container am
“ alten Bahnhof“ zu deponieren-

oder  in den beiden Containern vor 
dem BRK Heim - neben dem Schul-Pausenhof.

Danke, dass Sie uns unterstützen!
Die Bereitschaftsleitung

Kirchliche Nachrichten

EVANG. LUTH. Kirchengemeinde ZELL

Gottesdienste:
Palmsonntag, 02.04.2023
14.00 Uhr Zentraler Gottesdienst 
in der evang. Kirche Sparneck
mit Verabschiedung von Pfarrer Zeno 
Scheirich

Gründonnerstag, 06.04.2023
18.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl (Pfarrer Roßner)

Karfreitag, 07.04.2023
10.15 Uhr Gottesdienst (Team)
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Ostersonntag, 09.04.2023
6.00 Uhr Feier der Osternacht mit Hl. Abendmahl
in der evang. Kirche Sparneck (Pfarrer Roßner)
9.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl (Pfarrer 
Wilhelm)
9.00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Ostermontag, 10.04.2023
kein Gottesdienst 

Samstag, 15.04.2023
19.00 Uhr Beichtgottesdienst gemeinsam
für Sparneck, Weißdorf, Zell (Pfarrer Roßner)

Sonntag, 16.04.2023
kein Gottesdienst 

Sonntag, 23.04.2023
10.15 Uhr Gottesdienst (Lektorin Geißer)
10.15 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Sonntag, 30.04.2023
14.00 Uhr Zentraler Gottesdienst mit Einführung von
Pfarrerin Johanna Bernstengel

Gottesdienst im Seniorenhaus Zell:
Mittwoch, 12.04.2023 : 10.30 Uhr (Pfr. Roßner)

Seniorennachmittag:
Donnerstag, 20.04.2023
14.00 Uhr im Gemeindehaus

CVJM - Jugendgruppe „Basecamp“:
(für Jugendliche ab 16 Jahren)
montags um 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr
im Gemeindehaus

Eltern-Kind-Gruppe:
(0 bis 3 Jahre)
donnerstags um 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
im Gemeindehaus
Kontakt: Simone Vogel (Tel. 015167454321)

Samstag, 15.04.2023
16.00 Uhr Wanderung rund um den
Weißenstein mit Einkehr

Chöre:
Dienstag um 19.30 Uhr Kirchenchorprobe  
Mittwoch um 18.30 Uhr Posaunenchorprobe
Mittwoch um 19.30 Uhr Gospelchorprobe 

Konfirmandinnen und Konfirmanden der Kirchengemeinde Zell:
Dario Grothkopp Goethestr. 1   Zell im Fichtelgebirge
Hans Hofmann Tannenreuth 10  Zell im Fichtelgebirge
Karolina Hofmann Tannenreuth 10  Zell im Fichtelgebirge
Marie Ittner  Fritz-Müller-Str. 1  Zell im Fichtelgebirge
Emelie Koska  Lösten 28   Zell im Fichtelgebirge
Ben Kummert  Falkenweg 5   Zell im Fichtelgebirge
Kevin Leis  Vorderer Steinbühl 21  Zell im Fichtelgebirge
Lenny Löster  Goethestr. 2   Zell im Fichtelgebirge
Georg Ludwig  Lösten 15   Zell im Fichtelgebirge
Melina Rank  Lösten 23   Zell im Fichtelgebirge
Jason Rossburger Waldsteinweg 7  Zell im Fichtelgebirge
Philipp Schreiner Unterhaid 10   Zell im Fichtelgebirge
Max Seiferth  Lösten 21   Zell im Fichtelgebirge
Maia Stelzer  Rieglersreuth 4  Zell im Fichtelgebirge
Lena Tischhöfer Fritz-Müller-Str. 8  Zell im Fichtelgebirge
Philipp Wagner Mödlenreuth 4   Zell im Fichtelgebirge
Marie Willemsen Saalequelleweg 7  Zell im Fichtelgebirge

Der Gottesdienst zur Konfirmation findet am Sonntag, 07. Mai 2023 

um 9.30 Uhr in der St. Galluskirche Zell mit Pfarrer Roßner statt. 

Weitere aktuelle Informationen oder Änderungen entnehmen Sie bitte der Homepage unserer  Kirchenge-
meinde www.zell-evangelisch.de, dem Aushang im Schaukasten oder der Tagespresse.
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KATH. KURATIE 
Weißdorf, Sparneck, Zell

Gottesdienste und Veranstaltungen der katholischen
Kirchengemeinde Sparneck, Weißdorf und Zell 

Sa. 01.04. Samstag der 5. Fastenwoche 
Sparneck 18:00  Eucharistiefeier als Vorabendmesse zum Palmsonntag mit Palmweihe 

Di. 04.04. Di der Karwoche 
Zell 18:00  Eucharistiefeier  

Fr. 07.04. Karfreitag 
Sparneck 09:00  Kreuzweg 
Sparneck 16:30  Liturgie vom Leiden und Sterben Christi  

Sa. 08.04. Karsamstag 
Sparneck 20:00  Osternacht  

Mo. 10.04. Ostermontag 
Zell 09:00  Eucharistiefeier als Festgottesdienst  

Di. 11.04. Di der Osteroktav 
Zell 18:00  Eucharistiefeier- ENTFÄLLT  

Sa. 15.04. Sa der Osteroktav 
Sparneck 18:00  Eucharistiefeier  

Di. 18.04. Dienstag der 2. Osterwoche 
Sparneck 14:30  Eucharistiefeier zum Seniorennachmittag 

Di. 25.04. Hl. Markus, Evangelist 
Zell 18:00  Eucharistiefeier  

Fr. 28.04. Hl. Peter Chanel, Märtyrer, hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Priester 
Zell-AH 10:30  Eucharistiefeier  

So. 30.04. 4. Sonntag der Osterzeit 
Sparneck 09:00  Eucharistiefeier  

Sonstige Termine

Di. 18.04. Dienstag der 2. Osterwoche 
Spa-Pfarrsaal    15:30  Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen. Anschließend: Wer weiß denn  
  sowas? Denksport und Quiz (H. Reichelt) 
  Eine Veranstaltung der Kath. Erwachsenenbildung 

Mi. 26.04. Mittwoch der 3. Osterwoche 
Extern   Ökumen. Frauenabend   
  Kinobesuch 
  Referentinnen :  Uschi Schoberth, Helene Hebentanz 
  Eine Veranstaltung der Kath. Erwachsenenbildung Jubiläumskalender 2023
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Gmarädla jugendgemeinderat.marktzell@gmail.com Jugendgemeinderat_zell 

 

 

 
 

 
 

  

Bassd Scho! 
Gut – Besser – Zeller  

Olympia unterm Waldstein 

Drei Wettkampfdisziplinen – zusammengefasst als Wolkenstierer Dreikampf – sorgten für einen spaßigen 
und sportlichen Sonntagnachmittag am und im Schützenheim. Ganze zwölf Mannschaften zu je vier 
Teammitgliedern absolvierten die verschiedenen Disziplinen und bewiesen ihre Tauglichkeit für eine 
Teilnahme an den Olympischen Spielen – wenn auch zu den eigenen Hausregeln. 
 
Beim Gaudischießen unter Regie der Reservistenkameradschaft Kleinlosnitz musste ein kleiner Sandsack 
über eine aufgehängte Plane in einen Zielring geworfen werden, ohne dass der Ring überhaupt gesehen 
werden konnte. Die Richtung wurde durch ein Mitglied des Teams korrigiert. Absprache und 
Wurfgeschick waren hier von Nöten. 
Unter Aufsicht des Zimmerstutzen-Schützen-Club Zell wurde in deren Vereinsheim mittels Luftgewehr 
die Zielgenauigkeit getestet. Auf eine kleine Zielscheibe zählten hierbei die besten Treffer. Regelmäßige 
Besuche der Schießbude beim Wiesenfest zahlten sich hier aus. 
Auf dem Basketballplatz mussten die Mannschaften dann gegeneinander antreten. Beim Stockschießen 
wurden unter unserer Leitung Feingefühl und Präzision zum obersten Gebot, um den eigenen Stock 
möglichst nahe an das Ziel – die Daube – heranzuschieben.  
 
Den eisigen Temperaturen zum Trotz gab es außerdem genügend Möglichkeiten sich aufzuwärmen. Sei 
es mit einem warmen Punsch, im beheizten Pavillon der Reservisten oder bei Kaffee & Kuchen im 
Schützenheim. Der Titel des Dreikampfes schien aber auch zu wirken, denn die Zeller Wolkenstierer 
leisteten mal wieder gute Arbeit und somit war es während den Wettkämpfen immerhin weitestgehend 
trocken, denn Regen- und Schneefall hatten vorerst pausiert. 
 
 
Ostereiersuche 

Am Palmsonntag, dem 02. April, findet ab 14:00 Uhr wieder die traditionelle Ostereiersuche des 
Kaninchenzuchtvereins im Hasengarten statt. Auch wir sind wieder mit von der Partie und unterstützen 
bei der Veranstaltung.  
Herzliche Einladung an alle Kinder, sich an diesem Tag auf die Suche nach Geschenken des Osterhasen zu 
begeben. 
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Gmarädla jugendgemeinderat.marktzell@gmail.com Jugendgemeinderat_zell 

 

Eindrücke vom Wolkenstierer-Dreikampf 

Frohe Ostern 
wünscht 

euer Gmarädla 
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Für 1 Jahr Unterstützung und Vertrauen
B a c k w a r e n .  W u r s t  &  F l e i s c h .  O b s t  &  G e m ü s e .  K ö r p e r p f l e g e .  W a s c h e n  &  P u t z e n .  F r ü h s t ü c k .  

Z u m  B a c k e n .  S ü ß e s  u n d  S a l z i g e s .  T i e f k ü h l p r o d u k t e .  M i l c h p r o d u k t e .  R e g i o n a l e  P r o d u k t e .

W I R  S A G E N  D A N K E S C H Ö N

1 JÄHRIGES JUBILÄUM
F E I E R

2 4 h  -  A l l t a g s w a r e n  u n d  R e g i o n a l e s  e i n k a u f e n

S A M S T A G
 0 1 . 0 4 . 2 3

 A B  1 5  U H R

K O M M
 V O R B E I

F R I T Z - M Ü L L E R - S T R A S S E  1
 9 5 2 3 9  Z E L L  I . F .
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Öffnungszeiten 

A L T E  A R Z T P R A X I S
I M  Z E L L E R  R A T H A U S

A P R I L  B I S  O K T O B E R  2 0 2 3

Künstler 
Z E L L E R

S T E L L E N  A U S

Aussteller
Kindertagesstätte Waldsteinstrolche • Waldemar Flessa (†)  • Lena Jahreis •

Silke Lauterbach  •  Martin Purrer • Tobias Raithel • Christopher Rau • 
Thomas Rau • Silvia Reithel-Wenig & Kreativmarkt Reinhard Wenig • 

Hartmut Rödel • Sabine Schlick • Marion Sell

J E D E N  1 .  D O N N E R S T A G
0 6 . 0 4 .  |  0 4 . 0 5 .  |  0 1 . 0 6 . |  0 6 . 0 7 .  |
0 3 . 0 8 .  |  0 7 . 0 9  |  0 5 . 1 0 .
V O N  1 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0  U H R
     
J E D E N  3 .  S O N N T A G
1 6 . 0 4 .  |  2 1 . 0 5 .  |  1 8 . 0 6 .  |  1 6 . 0 7 .  |
2 0 . 0 8 .  |  1 7 . 0 9 .  |  1 5 . 1 0 .
V O N  1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0  U H R
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Jubiläumskalender 2023

April 
07.04. Freiwillige Feuerwehr Zell
19 Uhr  Vereinsabend 

12.04. Fußballclub Zell 
16 Uhr  Stammtisch im FC-Heim

15.04. Evang. Kirchengemeinde Zell 
16 Uhr  Frauenauszeit 
  Wanderung
  

Vereinsnachrichten

Schützenverein Friedmannsdorf 1955 e.V. 

Jahreshauptversammlung vom 03.02.2023

TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Bericht der Schriftführerin
TOP 3: Bericht des Vorstands
TOP 4: Bericht des Schützenmeisters
TOP 5: Bericht des Kassiers
TOP 6: Danksagungen des Vorstands
TOP 7: Neuwahlen

1. Vorstand                    Thomas Schaller (neu)
2. Vorstand     Andre Hüttel
Schriftführerin     Sandra Schwab
Kassier     Anita Schaller (neu)
1. Schützenmeister     Detlef Schaller
2. Schützenmeister    Elke Hein
Jungschützenmeister    Rainer Schwab
Kassenprüfer     Andreas Schaller

     Andreas Hein

TOP 8: Wünsche und Anträge

Der nach 20 Jahren scheidende Vorstand Harald 
Mehringer wurde nach Akklamation der Mitglieder 
zum Ehrenvorstand ernannt. 

Jagdgenossenschaft Zell
Einladung

zur nichtöffentlichen Versammlung der 
Jagdgenossen am Freitag,

dem 14.04.2023, um 19.30 Uhr im 
Gasthof Rotes Roß

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der letzten  
    Versammlung
3. Rechenschaftsbericht des 
    Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfung und Entlastung der 
    Vorstandschaft
6. Bericht der Jagdpächter
7. Verschiedenes, Anträge und 
    Wünsche

Jagdvorsteher

Verschönerungsverein 
             Zell e. V.

E  I  N  L A D U N G

zur Jahreshauptversammlung
am Dienstag, 18. April 2023, 19:30 Uhr,

im Gasthof „Rotes Roß“,
Zell im Fichtelgebirge

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Verlesen des letzten Protokolls 
4. Bericht des 1. Vorstandes
5. Bericht der Kassiererin 
6. Entlastung des Vorstandes
7. Maßnahmen 2023
8. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Ich bitte um zahlreiches Erscheinen.
Einladung erfolgt nur auf diesem Wege.
1. Vorstand
Horst Penzel
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Soldaten-Kameradschaft
Walpenreuth-Tannenreuth

E  I  N  L A D U N G

an alle ehemaligen Mitglieder zur
Auflösung des Vereins

am 19.04.2023 um 19:30 Uhr
ins Gasthaus „Grüner Wald“ 

in Walpenreuth.

Über Euer zahlreiches Erscheinen würden 
sich freuen, 
Bürgermeister Horst Penzel, 
Kreisvorsitzender
Wolfgang Lochner und Hannelore Nüssel

Jagdgenossenschaft Walpenreuth-
Grossenau

Am Sonntag, 23.04.2023, von 15 - 17 
Uhr im Gasthof Kreuzer, Walpenreuth, 
Jagdgeldauszahlung. 

Die Auszahlung erfolgt nur einmalig, nicht 
abgeholtes Jagdgeld fällt der Jagdkasse 
zu.

Ruckdeschel, Kassier

Wir gratulieren nachträglich 
zum Geburtstag…

Herrn Artur Lauterbach
zum 92. Geburtstag

(mit 1. Bürgermeister Horst Penzel, Ute Böhm von der 
evang. Kirche, Ehefrau Erika und Töchter Andrea  

und Regina mit Familien)

Wir gratulieren nachträglich
 im Seniorenhaus…

Herrn Franz Steigerwald 
zum 100. Geburtstag 

(mit Frau Greim, 1. Bürgermeister Horst Penzel, Heimleiter 
Adrian Wagner und Herrn Greim)
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Herrn Heinz Achenbach 
zum 94. Geburtstag 

(mit Pflegekraft Christina Hoyer und 
1. Bürgermeister Horst Penzel)

Herrn Ernst Tippmann
zum 91. Geburtstag 

(mit 1. Bürgermeister Horst Penzel, Marianne Schönberger,
Patenkind Ernst Tippmann und Hermann Schönberger)

Nachruf

     Der TSV Zell 1862 e.V.
    trauert um sein langjähriges 

    Ehrenmitglied

    Ottmar Heller

Der Verstorbene hat dem Verein über    
73 Jahre die Treue gehalten.

Wir werden ihm immer ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Martin Hager
1. Vorsitzender
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